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Mietvertrag Sportlerheim Obermarsberg: Lülingshecke 5 
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Preisliste Sportlerheim Obermarsberg 
 

 Nicht-Mitglieder Mitglieder  

Gastronomie, Küche und 
Umkleidekabinen 

125€ 100€  

Obergeschoß (Turnhalle) + 
Toiletten 

50€ 25€  

Außenanbau + Toiletten 75€ 50€  
    

Nebenkosten 01.04. – 
30.09 

50€ 50€  

Nebenkosten 01.10. – 
31.03 

70€ 70€  

Kaution 100€ 100€  
    

Gesamtpreis Sommer 175€ 150€  

Gesamtpreis Winter 195€ 170€  
    

  Gesamtbetrag  



Mietbedingungen 
 

§1 
Vermietet wird nur an volljährige Personen. Der Mieter ist auch für die 
Einhaltung des Jugendschutzgesetzes verantwortlich. 

 
§2 
Das Mietobjekt ist an dem der Vermietung folgenden Tag bis 11 Uhr 
gesäubert zurück zu geben. Der Mieter haftet für alle während der 
Vermietung entstandenen Schäden. Diese sind dem Vermieter 
sofort zu melden. 

 
§3 
Für die Entsorgung des anfallenden Abfalls ist der Mieter verantwortlich. Die Kaution 
und der Mietpreis werden bei der Schlüsselübergabe fällig. 
Die Kaution wird zurückbezahlt sobald das Mietobjekt sauber und 
ohne Schäden an den Vermieter zurück übergeben wird. Sollte dies nicht der Fall 
sein, kann die Kaution einbehalten werden. 

 
§4 
Der Vermieter haftet nicht für abhanden gekommene Garderobe, 
sowie für ein getretene Personen oder Sachschäden während 
einer Vermietung. 

 
§5 
Der Vermieter ist berechtigt ohne Angabe von Gründen die Vermietung 
abzulehnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
§6 
Die Notausgänge sind während einer Veranstaltung frei und 
unverschlossen zuhalten, dieses gilt insbesondere auch für die 
Fenster, da sie im Fall eines Brandes als Notausgang dienen. 

 
§7 
Getränke: Bei Vermietungen darf nur Bier und Biermixgetränke 
der Brauerei Westheim ausgeschenkt werden. Bier und 
alkoholfreie Getränke müssen bei der Firma Koppenburg in 
Marsberg bestellt werden. 
Telefon: 02992-2242 

 
§8 
Der Mieter ist für die Einhaltung der aktuell gültigen Verordnung zum Schutz vor 
Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) verantwortlich. 



Antrag auf Anmietung des Sportlerheims 

Antragssteller 

 
Name, Vorname: 

 

 
 
 

Straße, Wohnort: 
 

 
 
 

Datum, Unterschrift: 
 

 
 
 
 
 

Sportverein 
 

 

Name, Vorname 
 

 
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift: 
 


